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Ketamin intranasal zur Kurzzeittherapie bei

therapieresistenter Depression?

AMB 2019, 53, 72DB01

Kürzlich wurde in den USA (S)-Ketamin als Nasenspray zur Behandlung schwerer, therapieresistenter

Depressionen in einem beschleunigten Verfahren zugelassen; ein Zulassungsantrag für die

Europäische Union läuft bereits. Möglicherweise könnte der Spray einen Stellenwert in der

Akutbehandlung bei schweren, sonst therapieresistenten Formen der Depression bekommen.

Aufgrund beträchtlicher unerwünschter psychotroper Wirkungen und des Suchtpotenzials wurde die

Anwendung in den USA jedoch an strenge Auflagen gebunden. Der Zulassung liegen verhältnismäßig

kleine, nur zum Teil positive Studien zugrunde, deren Methodik und Ergebnisse nicht unumstritten

sind. Aufgrund zahlreicher offener Fragen zu Dosierung, Therapiedauer, Rückfallquote, Risiko-Nutzen-

Relation (insbesondere im Langzeitverlauf mit potenzieller Entzugsproblematik und erhöhter

Suizidalität) sowie des hohen administrativen und organisatorischen Aufwands der Verabreichung

wird die Anwendung von Ketamin in dieser Indikation auch in Fachkreisen kritisch gesehen. Ketamin

und (S)-Ketamin sollten außerhalb der Notfall- und Intensivmedizin äußerst zurückhaltend und nur im

Rahmen seriöser klinischer Studien angewendet werden – unabhängig vom Applikationsweg …bitte
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Verlässliche Daten zu ArzneimittelnDER ARZNEIMITTELBRIEF informiert seit 1967 Ärzte,

Medizinstudenten, Apotheker und Angehörige anderer Heilberufe über Nutzen und Risiken von

Arzneimitteln.
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